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Ausgangslage

Anfangs der 1970er Jahre entschieden sich die Gemeinden Niederhasli, Dielsdorf und

Steinmaur zum gemeinsamen Bau und Betrieb der regionalen Sportanlage Erlen. Gestützt

auf eine Vereinbarung zwischen den drei Gemeinden wurde hierfür die Aktiengesellschaft

Sportanlage Erlen AG mit einem Aktienkapital von CHF 3 Mio. gegründet. Für die Errich-

tung der Anlagen sah die Vereinbarung vor, dass neben dem Aktienkapital Baukostenbei-

träge der Gemeinden geleistet werden. Die Gemeinden garantierten zudem die Über-

nahme von allfälligen Defiziten der Sportanlage Erlen AG. Die Stimmberechtigten der Ge-

meinden Niederhasli, Dielsdorf und Steinmaur stimmten im Juni 1973 im Rahmen indivi-

dueller Gemeindeversammlungen der Schaffung der Sportanlage Erlen AG zu, genehmig-
ten die entsprechende Vereinbarung und bewilligten überdies das Projekt und den Kredit

zur Errichtung der Sportanlage.

In den vergangenen 50 Jahren wurde der Betrieb der Sportanlage Erlen AG seitens der

drei Trägergemeinden durch Baukostenbeiträge für Investitionen in die Sportanlage sowie

durch jährliche Betriebskostenbeiträge finanziert. Die entsprechenden Gemeindebeiträge

bestimmten sich aufgrund der (Gründungs-)Vereinbarung aus dem Jahr 1973. Dabei gilt

zu bemerken, dass die Kosten der Sportanlage über die 50 Jahre hinweg pro Kopf gleich-

geblieben sind. Diese langjährige Zusammenarbeit der drei Gemeinden rund um die

Sportinfrastruktur darf als eine Erfolgsgeschichte bezeichnet werden.

Nach der letzten umfassenden Gesamtsanierung und Erweiterung der Badebereiche in

den Jahren 2012 bis 2014 steht mit der Erneuerung der Vereinbarung und dem Sanie-

rungspaket 2028 ein weiterer Meilenstein bei der Sportanlage an. Im Fokus stehen not-

wendige Verbesserungen beim Eispark, den Fussballplätzen und der Garderoben. Es sind

dabei keine wesentlichen Änderungen im Betrieb der Sportanlage vorgesehen. Die beste-

hende Leistungsvereinbarung bildet die Grundlage des Sanierungspakets. Diese definiert

die Sport- und Freizeitangebote der Erlen, so wie sie die Bevölkerung der drei Trägerge-
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meinden vor über 50 Jahren erstmals entschieden hat. Die Anforderungen der Bevölke-

rung an die Ausgestaltung des Erlen-Angebots wurden im Jahr 2010 im Rahmen einer Be-

völkerungsumfrage 201 letztmals bestätigt.

Es ist unumgänglich, auch die rechtliche Grundlage der Zusammenarbeit neu auszugestal-

ten. Das im Jahr 2018 neu in Kraft getretene Gemeindegesetz sieht ausdrücklich vor, dass

Gemeinden im Kanton Zürich zur gemeinsamen Erfüllung einer oder mehrerer Aufgaben -

im vorliegenden Fall den Betrieb einer Sport- und Freizeitanlage - eine juristische Person

des Privatrechts errichten können. Die Zusammenarbeit der Gemeinden Niederhasli,

Dielsdorf und Steinmaur soll daher durch den einen neuen Interkommunalen Vertrag

(IKV) auf eine Rechtsgrundlage gestellt, wie es $$ 75 ff. des Gemeindegesetzes vorsehen.

Damit wird die (Gründungs-)Vereinbarung aus dem Jahr 1973 ersetzt und teilweise erneu-

ert und die zukünftige Finanzierung der Sportanlage Erlen AG durch die Trägergemeinden

auf eine zeitgemässe und wieder gesetzeskonforme Grundlage gestellt.

Der Gemeinderat Steinmaur hat dem Verwaltungsrat der Sportanlage Erlen AG mit Be-

schluss vom 24. Juni 2024 die Unterstützung des Sanierungspakets 2028 sowie auch die

Gutheissung des Interkommunalen Vertrags signalisiert.

Interkommunaler Vertrag (IKV)

Die Gemeinden Niederhasli, Dielsdorf und Steinmaur bilden gemeinsam die Trägerge-
meinden der Sportanlage Erlen AG. Der IKV regelt die Beteiligungsverhältnisse der Träger-

gemeinden am Aktienkapital der Aktiengesellschaft sowie die Grundsätze der gemeinsa-
men Aufgabenerfüllung, etwa die Rechte der Trägergemeinden bei der Bestellung des

Verwaltungsrats (Ziff. 2.1 und 2.2 IKV). Die Gemeindevertreter der Trägergemeinden besit-

zen stets die Mehrheit im Verwaltungsrat.

Ziff. 5 IKV regelt die Aufgabenfinanzierung: Angestrebt wird eine kostendeckende Eigenfi-

nanzierung durch marktkonforme Entgelte für die Leistungsangebote des Sport- und Frei-

zeitparks Erlen. Auch Investitionen für bauliche Massnahmen zum Erhalt und zur Erneue-

rung der Anlagen sollen soweit möglich durch vorhandene Eigenmittel oder durch Auf-

nahme von Fremdkapital oder durch (kantonale) Subventionen finanziert werden. Soweit

zusätzlich erforderlich, können die Trägergemeinden der Sportanlage Erlen AG Darlehen

gewähren. Ziff. 5.2 IKV regelt hierfür die Zuständigkeiten; dabei wird an die Unterschei-

dung zwischen neuen und gebundenen Ausgaben gemäss kantonaler Gemeindegesetz-

gebung angeknüpft.

Die Trägergemeinden übernehmen ein jährliches Betriebsdefizit der Sportanlage Erlen AG,

soweit das Defizit durch die im Rahmen der Leistungsvereinbarung zwischen den Gemein-

den und der Aktiengesellschaft vereinbarten Rahmenbedingungen zur Führung und zum

Betrieb des Sport- und Freizeitparks Erlen entstanden ist. Die Defizitbeiträge werden von

den Gemeinden anteilsmässig aufgrund der Einwohnerzahl getragen (Ziff. 5.3 und 6 IKV).

Der ausgearbeitete IKV wurde vom Gemeindeamt des Kantons Zürich vorgeprüft. Der IKV

ist somit vorbehältlich der Zustimmung des Regierungsrats genehmigungsfähig.
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Sanierungspaket 2028

Eine Sportanlage in der Grösse und Qualität der Erlen hat eine durchschnittliche Lebens-

erwartung von ca. 75 Jahren. Mit dem Eröffnungsjahr 1976 ist sie damit bei gut 60 % ihrer

Lebensdauer angelangt. In den Jahren 2012 bis 2014 wurde die Sportanlage Erlen teilsa-

niert. Im Wesentlichen wurden dabei das Hallenbad komplett eingehaust, die Spa-Anlage
neu erstellt und die Technik modernisiert. Der ganze Bereich, welcher auch für wichtige

Erlen-Vereine zur Verfügung steht (Fussball, Eiskunstlaufen, Eishockey, Tennis) sowie die

Eiswelt für die Öffentlichkeit wurden dabei nicht saniert.

Sanierungsnotwendigkeit

Der Verwaltungsrat der Sportanlage Erlen AG hat in den vergangenen Jahren zusammen

mit der Geschäftsleitung sowie unter Beizug von Fachleuten ein Sanierungspaket ausgear-

beitet. Dabei sollen ausufernde Kosten, insbesondere im Energiebereich, in den nächsten

Jahrzehnten vermieden und die Anlage an die veränderten Bedürfnisse der Vereine sowie

an den zusätzlichen Erwartungen bezüglich Umweltverträglichkeit angepasst werden. Mit

den Massnahmen sollen die Trägergemeinden vor grösseren negativen finanziellen Über-

raschungen geschützt und die Erlen für die nächsten Jahrzehnte fit gemacht werden. Fol-

gende grössere Anlageteile haben das Ende ihres Lebenszyklus erreicht:

Fussballfelder 1 und 2 (Lebensdauer von 20 Jahren weit überschritten, z.T. nicht be-

spielbar)
Fehlende sanitäre Anlagen für Spielbesucherinnen und -besucher sowie Begleitperso-

nen
Überdachung des Eisfeldes 1 (Zeltdach, End-of-life im 2025) muss zwingend erneuert

werden
Eisfelder 1 und 2 (Lebensdauer überschritten, Senkungen und Risse führen zu Korro-

sion am Kühlsystem)
» Offene Eisfelder sind energetisch nicht mehr zeitgemäss

Drei Kompressoren und eine Wärmepumpe erreichen ihre Lebensdauer in den nächs-

ten fünf Jahren
Garderoben (überaltert, zu geringe Kapazität, um der steigenden Anzahl Mannschaften

gerecht zu werden, insbesondere auch für den höheren Anteil an Frauenmannschaften;

Einführung der überfälligen Geschlechtertrennung und separater Räume für die

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.)
» Tennisinfrastruktur überaltert mit fehlenden Garderoben und Vereinslokal.

Sanierungsmassnahmen

Die Eishalle wird mitsamt der Bodenplatte und deren Pfählung neu als eingehaustes Bau-

werk erstellt, welches für zwei abgetrennte Eisfelder und eine Tribüne Platz bietet. Die

kleinere Eishalle kann in abgetautem Zustand für Veranstaltungen mit bis zu 700 Perso-

nen genutzt werden. Das Scheddach (Sägezahndach) bietet eine optimale Form für die

geplante Solaranlage. Das Garderobengebäude wird neu als dreistöckiges Element mit

zusätzlichen Garderoben gebaut, welche für die Vereine (Eissport, Fussball, Tennis) drin-

gend notwendig sind. Das Restaurant im Obergeschoss wird bis an die Fassade zum Eis-

feld erweitert. In diesem Raum kann inskünftig das Geschehen auf den Eisfeldern direkt

mitverfolgt werden. Dieser zusätzliche Raum soll dem Eissportverein Dielsdorf-Niederhasli
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(EVDN) und dem Eislaufclub Dielsdorf (ECD) ebenfalls als abtrennbares Clublokal dienen.

im zweiten Obergeschoss ist ein adäquates Vereinslokal für den Tennisclub (TC-Erlen) vor-

gesehen. Beide Fussballfelder werden neu erstellt und das Trainingsfeld wird vergrössert.

Alle Spielfelder werden mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet und die

Zäune den aktuellen Vorschriften angepasst. Ebenso werden die Tennisplätze saniert.

Nach der Umsetzung des Sanierungspakets 2028 mit den entsprechenden Massnahmen

wird die Sportanlage Erlen einem zeitgemässen, modernen Zustand entsprechen.

Die Kosten der Sanierung verteilen sich auf folgende Bereiche:

Eissport, Schulsport, Freier Eislauf CHF 26.0 Mio. 63%

Fussball (2 neue Felder) CHF 10.3 Mio. 25 %

Tennis CHF 4.8Mio. 12%

Die Wirtschaftlichkeit der Anlage erfährt Verbesserungen durch:

Reduzierte Instandhaltungskosten aller Anlagenteile

Verlängerte Nutzungszeiten
Reduzierte Kühlenergiekosten
Höherer Anteil an eigener Energie (Solarenergie)
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Finanzielles

Baukosten (+/- 75 %) Sanierungspaket 2028 (Kostenstand 2025)

A) Eishalle und Garderoben alle Vereine

Gebäude CHF 24'403'000

Betriebseinrichtungen CHF 8'088'000

Umgebung CHF 638'000

Reserven & Nebenkosten CHF 2'227'000

Zwischentotal Gebäude CHF 35'356'000

MwSt. 8.1% CHF 2'863'836

Total CHF 38'219'836
CHF

B) Fussballplätze, Beleuchtung, Zäune, Umgebung CHF

Hauptplatz Winternaturrasen inkl. Licht und Zaun CHF

Trainingsplatz Kunstrasen inkl. Licht und Zaun CHF

Zwischentotal Fussball CHF

MwSt. 8.1 % CHF

Total CHF
CHF

C) Solitärbaute Fussball CHF

WC-Anlage mit Kanalisationsanschluss CHF

MwSt. 8.1 % CHF

Total CHF
CHF

D) Tennisplatz und Umgebung CHF

Sanierung und Umbau "Allwetterplätze" Tennis Force ES CHF

Zaun CHF

Zwischentotal CHF

MwSt. 8.1 % CHF

Total CHF
CHF

Zusammenfassung CHF

A) Eishalle und Garderoben/Lokale aller Vereine CHF

B) Fussballplätze CHF

C) Solitär CHF

D) Tennisplätze CHF

Zwischentotal CHF

MwSt. 8.1% CHF

Total Sanierungskosten +/- 15% CHF

Rundung

700'000
1'300'000
2'000'000

162'000
2'162'000

268'250
21'728

289'978

271'750
200'000
471'750
38'212

509'962

35'356'000
2'000'000
268'250
471'750

38'096'000
3'085'776
41'181'776
41'000'000
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Kostenteiler (alle Beträge in CHF)

Total NiederhasliSanierungspaket 2028 (Kostenteiler) Dielsdorf Steinmaur

Kostenschätzung (+/- 15 % inkl. MwSt.) 41'000'000

Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl * 48.0 % 33.5 % 18.5 %

(Basis 2024, gerundet)

Bruttoinvestitionen (gerundet) 41'000'000 19'700'000 13'700'00 7'600'000
0

Beitrag Sportamt Kanton Zürich - 2'000'000

Nettoinvestitionen 39'0000'000 18°700°000 13°100'00 7'200'000

(nach Abzug Subventionen, gerundet) 0

Darlehen der Trägergemeinden nach Ein-
wohnerzahlen (Basis 2024)

*vorbehältlich der Genehmigung des neuen IKV

Die Darlehen an die Sportanlage Erlen AG entsprechen in den Gemeinden Ausgaben im

Verwaltungsvermögen (Investitionsrechnung). In Anlehnung an Ziff. 5.4 IKV bestimmt sich

der Zinssatz jeweils jährlich nach dem Leitzins der Schweizerischen Nationalbank per Ende

Dezember des jeweiligen Vorjahrs.

Folgekosten
Die Folgekosten wurden gemäss Vorgaben des kantonalen Gemeindeamts (Handbuchs

über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden) berechnet:

Folgekosten Total Niederhasli Dielsdorf Stein-
maur

Annahme = keine Veränderung der Betriebskosten

Betriebskosten durch Neubau, allfällige Mehrkosten können durch

geringere Energiekosten kompensiert werden

Abschreibungen Nettoinvestition 30 Jahre linear 1'400'000 672'000 469'000 259'000

Verzinsung Darlehen 1.50 % (voller Betrag ohne

Rückzahlung zu Beginn der Investition) 600'000 288'000 201'000 111'000

2'000'000 960'000 670'000 370'000
Total Folgekosten Neubau

Folgekosten in Steuerprozenten (der berichtigten
Steuerkraft) mit Zinsaufwand zu Beginn der Investi- 2-3 2-3 2-3
tion

Die Folgekosten beschreiben "nur" die zusätzlichen Folgekosten des Sanierungspakets
und sollten langfristig wegen den betrieblichen Optimierungen stabil bleiben. Die bisheri-

gen Kosten der Aktiengesellschaft sind in diesen Beiträgen nicht enthalten, insbesondere

nicht das Betriebsdefizit und die Kapitalfolgekosten früherer Investitionen. Weitere Fakto-

ren sind bei der künftigen Finanzierung der Sportanlage massgebend:

e Die Aktiengesellschaft wird künftig die Abschreibungen der Investitionen vornehmen.

e Der Abschreibungsbetrag wird Bestandteil des Betriebsdefizits sein, welches von den

Gemeinden übernommen wird.
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e Mit den Abschreibungen generiert die Aktiengesellschaft einen Cashflow, der zur Dar-

lehensrückzahlung verwendet werden wird, dadurch sinkt die Zinslast über die Jahre

stetig.

Die durchschnittliche Steuerbelastung beträgt unter Berücksichtigung der sinkenden Zins-

last und dem Beitrag des Sportamts des Kantons Zürich 2 bis 3 Steuerprozente (Verzin-

sung des halben investierten Kapitals - damit wird der sinkenden Schulden- und Zinslast

während der gesamten Nutzdauer Rechnung getragen).

Gesamtübersicht Kosten

Die heutigen jährlichen Betriebs- und Defizitbeiträge belaufen sich auf rund CHF 2 Mio.

Die Abschreibungen der bisherigen Anlageteile betragen ca. CHF 1 Mio. Die zusätzlichen,

Jährlichen Folgekosten von rund CHF 2 Mio. für das Sanierungspaket 2028 werden, vorbe-

hältlich der Zustimmung des IKV, auf die Trägergemeinden gemäss Einwohnerzahlen

(Stand 31.12. des Vorjahrs) verteilt.

Es ergibt sich folgende Gesamtübersicht der Kosten für die Sportanlage Erlen nach der

Sanierung 2028 (alle Beträge in CHF, gerundet):

Gemeinde Bisherige Betriebs- Abschreibungen Folgekosten Total
und Defizitbeiträge bisherige Anlageteile Sanierungspaket

2028

Niederhasli* 960'000 480'000 960'000 2'400'000

Dielsdorf* 670'000 335'000 670'000 1'675'000

Steinmaur* 370'000 185'000 370'000 925'000

Total 2'000'000 1'000'000 2'000'000 5'000'000

(* Einwohnerzahlen Basis 2024: Niederhasli: 48.0 % / Dielsdorf: 33.5 % / Steinmaur 18.5 %)

Die Abschreibungsdauer für das Sanierungspaket 2028 beträgt 30 Jahre. Die Belastung

entspricht bei allen drei Gemeinden unter Berücksichtigung des Beitrags des Sportamts
Kanton Zürich 2 bis 3 Steuerprozenten.

Subventionen
Für die Finanzierung dieses Projekts wurde der Subventionsantrag beim Sportamt des

Kantons Zürich gestellt. Es liegt eine schriftliche Zusicherung von CHF 2 Mio. vor.

Finanzielle Aspekte aus Sicht der Gemeinde Steinmaur

Die mit dem Sanierungspaket 2028 geplante Investition mit einem geschätzten Anteil von

CHF 7.6 Mio. belastet den Finanzhaushalt der politischen Gemeinde Steinmaur während

den nächsten Jahren im Umfang von 2 bis 3 Steuerprozenten. In Anbetracht der kurz- und

mittelfristig anstehenden Investitionen, wie beispielsweise die Erweiterung der schulischen

Infrastrukturanlagen oder der Neubau des Werkhofes, wäre der Gemeinderat gezwungen,
seine im Rahmen der Finanz- und Aufgabenplanung gesetzten finanzpolitischen Ziele

punktuell anzupassen. Im Fokus stehen dabei die Zielgrössen Steuerfussentwicklung und

Schuldenbegrenzung. Da die Realisierungszeitpunkte der genannten Investitionsprojekte
derzeit aber noch offen sind, kann die effektive Entwicklung des Gemeindesteuerfusses in
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den nächsten Jahren zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt und verlässlich dar-

gelegt werden. Es kommt hinzu, dass auch die Abschlüsse der Erfolgsrechnung sowohl

auf der Aufwandseite als auch bei den Erträgen weiterhin von unberechenbaren, zumeist

externen und damit nicht beeinflussbaren Faktoren beeinflusst sein werden.

Organisatorisches
Der neue Interkommunale Vertrag und das Sanierungspaket 2028 können nur dann um-

gesetzt werden, wenn beide Abstimmungsfragen in allen drei Trägergemeinden eine Zu-

stimmung erlangen.

Schlussbemerkung und politische Würdigung
Der Sport- und Freizeitpark Erlen ist seit über 50 Jahren ein wichtiger Treffpunkt für die

Bevölkerung der Trägergemeinden. Die Sportanlage dient einerseits der Freizeitbeschäfti-

gung, andererseits aber auch der sportlichen Betätigung - sowohl für Einzelsportler als

auch für zahlreiche Sportvereine. Diese Vereine leisten mit ihrer wichtigen Jugendarbeit
einen wesentlichen Beitrag für über 500 Kinder und Jugendliche und sind damit ein un-

verzichtbarer Bestandteil der Jugendarbeit in den Gemeinden.

Die meisten Besucherinnen und Besucher kommen aus den drei Trägergemeinden Nie-

derhasli, Steinmaur und Dielsdorf. Darüber hinaus geniesst die Anlage auch einen guten
Ruf in der Region und wird so auch von der Bevölkerung umliegender Gemeinden rege

genutzt.

Die Vereinbarung aus dem Jahr 1973, welche die Zusammenarbeit zwischen den Träger-

gemeinden und der Sportanlagen AG regelt, ist über ein halbes Jahrhundert alt und ent-

spricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben, welche mit dem Inkrafttreten des neuen

Gemeindegesetzes 2018 einige Änderungen im Bereich der überkommunalen Zusam-

menarbeit und deren Anstalten erfahren haben. Der neue Interkommunale Vertrag, wel-

cher die Vereinbarung von 1973 ersetzen soll, trägt diesem Umstand Rechnung und führt

dazu, dass die Zusammenarbeit mit der Sportanlage Erlen AG die rechtlichen Vorgaben
des Gemeindegesetzes und des Aktienrechts erfüllt. Es schafft auch den Rahmen, welcher

eine privatrechtliche Aktiengesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben muss.

Die Anlagen des Sport- und Freizeitparks Erlen sind grundsätzlich in einem guten Zu-

stand, einige Anlagenteile sind aber am Ende ihrer Lebenszeit angelangt. Für den sicheren

Betrieb und um den heutigen, wie zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, ist für

einige Anlagenteile eine Sanierung notwendig. Ohne diese Sanierungsmassnahmen kann

das heutige Angebot nicht weiter aufrechterhalten werden.

Das Sanierungspaket 2028, welches vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der

Sportanlage Erlen AG ausgearbeitet wurde, beinhaltet diese notwendigen Sanierungen. Es

soll den Eispark, die Fussballplätze, den Garderobentrakt sowie die Tennisanlage für die

Zukunft rüsten und den steigenden Bedürfnissen auch in Zukunft gerecht werden. Das Sa-

nierungspaket beinhaltet keine Erweiterung des Sportangebots. Die Sanierung dient dazu,

das bestehende Angebot weiter sicherstellen zu können. Die Bevölkerung der Trägerge-
meinden Niederhasli, Steinmaur und Dielsdorf hatte bei der Erlen-Abstimmung Anfang








